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1 AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm beabsichtigt das Wohngebiet südlich der Hohenwarter Straße 

zwischen der Sudetenstraße im Westen, dem Radlberg im Osten und der Äußeren Quellen-

gasse im Süden mit dem Bebauungsplan Nr. 200 „Südlich der Hohenwarter Straße“ (BP200) 

zu überplanen. Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. 

Der BP200 umfasst ein Gebiet mit bereits bestehenden Bebauungen und dient der Nachver-

dichtung. Die Gebietsart wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, mit einer zulässi-

gen Wandhöhe von 9,5 m, ein Dachgeschossausbau ist möglich.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist zu prüfen, ob die Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt sind.  

Die C. HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von der Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm mit der 

schalltechnischen Untersuchung für das Vorhaben beauftragt. Neben dem öffentlichen Ver-

kehr werden die im Einwirkungsbereich vorhandenen gewerblichen Nutzungen schalltech-

nisch beurteilt, hierbei handelt es sich um die Bäckereifiliale an der Ecke Hohenwarter Straße 

/ Wolfstraße sowie die Sparkassenfiliale an der Ecke Hohenwarter Straße / Radlberg.  

 

2 UNTERLAGEN 

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung beruht auf den unten genannten Besprechun-

gen, Begehungen und Unterlagen. Auf Kopien der Unterlagen im Anhang wurde verzichtet. 

/a/. Ortsbesichtigung, 03.07.2023 

/b/. Entwurf Bebauungsplan Nr. 200 „Südlich der Hohenwart Straße“  

Verfasser: Sg. Stadtentwicklung, Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stand 05.05.2022, Über-

gabe 23.08.2023 

/c/. Verkehrszahlen nach RLS-19, Stand März 2022, Schuh & Co. GmbH, Germering 

/d/. Busfahrplan der Linie 2, Stand Juli 2023 

/e/. Katasterblatt, Stand Oktober 2022, Stadt Pfaffenhofen  

/f/. Baugenehmigung für eine Wohnung in die Bäckereifiliale an der Hohenwarter Straße 

Ecke  Wolfstraße 

/g/. Digitales Geländemodell (DGM1), Stand Juli 2023 

Bayerische Vermessungsverwaltung, Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 

Vermessung, München 
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3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

3.1 Bauleitplanung 

Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem die Belange des 

Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird dabei für die Praxis durch die 

DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" [2] konkretisiert. 

Nach DIN 18005 [2] sind bei der Bauleitplanung, gemäß dem Baugesetzbuch und der Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen 

(z.B. Bauflächen, Baugebiete, sonstige Flächen), die nachfolgend aufgeführten Orientierungs-

werte den Beurteilungspegeln zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wün-

schenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bau-

fläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen. 

Tabelle 1 Orientierungswerte (ORWDIN18005) nach DIN 18005 [2]  

Gebietsnutzung 

Verkehrslärm /  
Lr / dB(A) 

Industrie, Gewerbe- und 
Freizeitlärm sowie Ge-

räusch von vergleichbaren 
öffentlichen Anlagen  

Lr / dB(A) 
Tags Nacht Tags Nacht 

(06-22 Uhr) (22-06 Uhr) (06-22 Uhr) (22-06 Uhr) 

Dorfgebiete (MD)  
Dörfliche Wohngebiete (MDW)  
Mischgebiete (MI) 
Urbane Gebiete (MU) 

60 50 60 45 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 55 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-

wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 

Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 

werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 

geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Die DIN 18005 [2] weist darauf hin, dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A), selbst bei nur 

teilweise geöffnetem Fenster, ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist. 

Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr 

führt in einem Rundschreiben vom 25.07.2014 in den Kapiteln II.1.1.b) und II.4.2 aus, dass die 

in der DIN 18005 [2] niedergelegten Orientierungswerte für den Fall, dass eine schutzbedürf-

tige Nutzung an einen bestehenden Verkehrsweg herangeplant wird, abwägungsfähig sind: 
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 „(…) Im Bauleitplanverfahren ist die Gemeinde allerdings nicht von vorneherein gehindert, 

im Wege der Abwägung Nutzungen festzulegen, die die Richtwerte der DIN 18005 über- 

oder unterschreiten.  Dies folgt […] daraus, dass die technischen Regelwerke gerade kei-

nen Rechtssatzcharakter haben, sondern nach der Rechtsprechung (vgl. BVerwG, Urt. V. 

22.03.2007 – 4 CN 2.06 juris -) lediglich … als Orientierungshilfen im Rahmen gerechter 

Abwägung herangezogen werden können. 

 Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto gewichtiger 

müssen allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe und Belange 

sein, und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten aus-

zuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern. […] 

 [Es] ist zunächst insbesondere in Erwägung zu ziehen, ob Verkehrslärmeinwirkungen 

durch Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes vermieden werden können […] 

 Bei der Planung und Abwägung sind des Weiteren auch die vernünftigerweise in Erwä-

gung zu ziehenden Möglichkeiten des passiven Schallschutzes auszuschöpfen […]. […] 

 Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch (noch) vereinbar sein, Wohngebäude 

an der dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln auszusetzen, die 

deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entspre-

chende Anordnung der Räume und die Verwendung schallschützender Außenteile jeden-

falls im Innern der Gebäude angemessener Lärmschutz (siehe oben) gewährleistet ist und 

außerdem darauf geachtet worden ist, dass auf der straßenabgewandten Seite des 

Grundstücks geeignete geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden. […]“ 

Ob im Rahmen der städtebaulichen Abwägung eine Überschreitung der Orientierungswerte 

gemäß DIN 18005 [2] für Verkehrsgeräusche toleriert werden kann, ist für den jeweiligen Ein-

zelfall von den zuständigen Genehmigungsbehörden zu entscheiden. 

Im Regelfall werden für die oben genannte Abwägung der Verkehrsgeräusche die Immissions-

grenzwerte der 16. BlmSchV [4] herangezogen, welche streng genommen ausschließlich für 

den Neubau und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten. Der IGW16.BImSchV liegt 

abhängig von der Gebietseinstufung bei: 

Tabelle 2 Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16.BImSchV [4] 

Gebietsnutzung 

IGW16.BImSchV 
Tags Nachts 

(6.00-22.00 Uhr) (22.00-6.00 Uhr) 

Misch- / Dorfgebiet (MI/MD) 64 dB(A) 54 dB(A) 

Allgemeines /Reines Wohngebiet (WA/WR) 59 dB(A) 49 dB (A) 
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Ferner führt die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern für Bau 

und Verkehr in dem o. g. Rundschreiben unter Punkt II.4.3 Folgendes aus: 

 „[…] Sofern die Immissionen jedoch ein Ausmaß erreichen, das eine Gesundheits- 

oder Eigentumsverletzung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) befürchten 

lässt, was jedenfalls bei Werten unter 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts nicht anzu-

nehmen ist, ist die Grenze der gemeindlichen Abwägung erreicht. […]“ 

 

3.2 Anlagen und Betriebe 

Für die Untersuchung von Gewerbeanlagen wird in DIN 18005 [2] auf die Technische Anlei-

tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm, [3]) verwiesen. Hierbei handelt es sich um die Allge-

meine Verwaltungsvorschrift für Messungen und Beurteilungen von Geräuschimmissionen, 

die durch Gewerbe- und Industriebetriebe erzeugt werden. 

In der TA Lärm [3] werden Immissionsrichtwerte (IRW) festgesetzt, welche den Orientierungs-

werten in Tabelle 1 für Gewerbe entsprechen. Diese sind 0,5 m vor dem Fenster eines schutz-

bedürftigen Aufenthaltsraums einzuhalten.  

Folgende Punkte müssen bei der Berechnung des Beurteilungspegels bzw. bei der Beurtei-

lung der Geräuschimmission gemäß TA Lärm [3] beachtet werden: 

 Bezugszeitraum während der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurtei-

lungspegel 

 einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert außen am Tag um 

nicht mehr als 30 dB(A), bei Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten 

 für folgende Teilzeiten ist in Allgemeinen und Reinen Wohngebieten (WA + WR) sowie in 

Kurgebieten ein Zuschlag von 6 dB(A) wegen erhöhter Störwirkung für Geräuscheinwir-

kungen bei der Berechnung des Beurteilungspegels zu berücksichtigen: 

an Werktagen:  06.00 bis 07.00 Uhr 

     20.00 bis 22.00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen: 06.00 bis 09.00 Uhr 

     13.00 bis 15.00 Uhr 

     20.00 bis 22.00 Uhr 

 

3.3 Schalldämmung der Außenbauteile 

Die Anforderungen an das Gesamtbauschalldämm-Maß R´w,ges der Außenbauteile von schutz-

bedürftigen Räumen ergeben sich gemäß DIN 4109:2018-01 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 

1 [6], nach folgender Gleichung: 
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 R´w,ges = La - KRaumart                                                                                                  (1) 

R´w,ges Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen 
mindestens einzuhalten sind: 

 R´w,ges  = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

 R´w,ges  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume                   
                         von Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büro etc. 

La maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.51) 
KRaumart Raumart 

 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume von  
          Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume etc. 

 35 dB für Büroräume und ähnliches 

 

Zu 1) Gemäß Kapitel 4.4.5.2 bis 4.4.5.7 der DIN 4109-2:2018-01 [7] ist bei berechneten Wer-

ten aus dem Straßen-, Schienen- und Wasserverkehr eine Korrektur von +3 dB(A) ge-

genüber dem maßgeblichen Außenlärmpegel zu berücksichtigen. 

Bei Immissionen aus Gewerbe- und Industrieanlagen wird im Regelfall der gemäß Ge-

bietskategorie zulässige Immissionsrichtwert für den Tagzeitraum mit einem Zuschlag 

von + 3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärm eingesetzt. Sofern mit Überschreitungen zu 

rechnen ist, sollen die tatsächlichen Geräuschimmissionen als Beurteilungspegel heran-

gezogen werden. 

Bei der Überlagerung von mehreren Geräuschbelastungen ist der energetische Sum-

menpegel aus den einzelnen „maßgeblichen Außenlärmpegeln“ zu berechnen, wobei 

der Zuschlag von +3 dB(A) nur einmal zu erfolgen hat, d.h. auf den Summenpegel. 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 

10 dB(A), wie hier der Fall, so ergibt sich der maßgebliche Außengeräuschpegel zum 

Schutz des Nachtschlafs aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht 

und einem Zuschlag von 10 dB(A). Der Nachtzeitraum mit dem entsprechenden Zu-

schlag gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 

Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauliche DIN-Norm, „Stand der Baukunst“ 

und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im 

Zusammenwirken mit seinem zuständigen Architekten in der baurechtlich eingeführten Fas-

sung umzusetzen und zu beachten. 

Anmerkungen zum Schalldämm-Maß: 

Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß Rw wird bei Bauteilen heute zusätzlich ein Spekt-

rum-Anpassungswert „C“ angegeben (Rw (C; Ctr) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) dB. Der Kor-

rekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung des Bauteils im 
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städtischen Straßenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass die Anforderung an 

die Schalldämmung der Bauteile mit Berücksichtigung des Ctr – Werts erfüllt wird. 

3.4 Verkehrszunahme auf der öffentlichen Straße 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Überplanung eines Bestands. Durch die mögliche 

Nachverdichtung resultiert keine relevante Verkehrszunahme. Auf einen rechnerischen Nach-

weis kann verzichtet werden. 

 

4 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN UND BPLAN  

Das Untersuchungsgebiet liegt im westlichen Stadtgebiet von Pfaffenhofen a.d.Ilm. Der BP200 

grenzt im Norden an die Hohenwarter Straße, im Osten an den Radlberg, im Süden an die 

Äußere Quellengasse und im Westen an die Sudetenstraße.  

Der Untersuchungsraum liegt in einem Wohngebiet. Im Erdgeschoss an der Ecke Hohenwar-

ter Straße / Wolfstraße existiert eine Bäckereifiliale und an der Ecke Hohenwarter Straße / 

Radlberg eine Sparkassenfiliale. Auf Höhe BP200 existieren an der Hohenwarter Straße die 

Bushaltestellen „Radlberg“ und „Schmellerstraße“ der Linie 2.  

Das Plangebiet inkl. Hohenwarter Straße kann als eben betrachtet werden, nördlich der Ho-

henwarter Straße steigt das Gelände an. Etwa im Bereich der Hohenwarter Straße 42 bis 62 

verläuft eine Stützwand, siehe Abbildung 1.  

Abbildung 1 Stützwand an der Nordseite der Hohenwarter Straße 

 

Der Lageplan des Untersuchungsgebiets ist Anlage 1 zu entnehmen und zur Übersicht in Ab-

bildung 2 dargestellt. 
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Abbildung 2 Übersichtsplan mit Untersuchungsgebiet  

   
 

Der Bebauungsplan überplant für eine geordnete Nachverdichtung ein bestehendes Wohnge-

biet. Der BP200 setzt einen III-geschossigen Bauraum mit einer zulässigen Wandhöhe von 

9,5 m fest. Der Prognose liegt zugrunde, dass zusätzlich ein Dachgeschossausbau möglich 

ist. Der Bauraum wird für die einfachere schalltechnische Festsetzung in eine WA 1 (1.Bau-

reihe entlang der Hohenwarter Straße) und in ein WA 2 (2. Baureihe entlang der Hohenwarter 

Straße) gegliedert.  

Die Baugrenze des BP200 entlang der Hohenwarter Straße orientiert sich an der bestehenden 

Bebauung.   
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5 VERKEHRSLÄRM 

Die Schallemissionen setzen sich zusammen aus dem Verkehr auf der Hohenwarter Straße 

und den Bushaltestellen Radlberg“ und „Schmellerstraße“ der Linie 2.  

5.1 Schallemissionen 

Die Emission durch den öffentlichen Verkehr wird nach den Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen Ausgabe 2019 (RLS-19) [5] berechnet.  

5.1.1 Straßenverkehr 

Für die zu untersuchenden Streckenabschnitte werden zunächst die längenbezogenen Schall-

leistungspegel LW‘ der Quelllinien für die Beurteilungszeiträume Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und 

Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) berechnet. Ausgangsgrößen für die Berechnung sind die Verkehrs-

stärke, die Lkw-Anteile getrennt nach Fahrzeuggruppen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

getrennt nach Fahrzeuggruppen, die Steigung sowie die Fahrbahnart.  

Der längenbezogene Schallleistungspegel LW‘ einer Quelllinie errechnet sich gemäß RLS-

19 [5] nach folgender Gleichung: 

LW‘ =10•lg[M]+10•lg[
���������

���
•
��

�,�•��,���(����)

����
+
��

���
•
��

�,�•��,����(�����)

�����
+

��

���
•
��

�,�•��,����(�����)

�����
] - 30    (2) 

M Stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

LW,FzG(vFzG) 

 

Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und 
Lkw2) bei der Geschwindigkeit vFzG nach dem Abschnitt 3.3.3 in dB 

vFzG Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) 
in km/h 

p1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lastkraftwagen ohne Anhänger mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t) in % 

p2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. 
Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschine mit Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse 
über 3,5 t) in % 

Die Verkehrszahlen basieren auf der Verkehrszählung Stand März 2022 von Schuh & Co. 

GmbH. Die künftige Verkehrsstärke wurde überschlägig ohne Progression mit einer jährlichen 

Wachstumsrate von 1 % auf das Jahr 2040 hochgerechnet, der prozentuale Lkw-Anteil blieb 

unverändert, siehe Anlage 2.1.  

Der daraus resultierende längenbezogene Schallleistungspegel LW‘ der Quelllinien ist in An-

lage 2.2, für die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gelistet. Der Korrekturwert 

DSD,SDT,FzG(v) für unterschiedliche Straßendeckschichttypen (SDT) beträgt im vorliegenden 

Fall 0 dB.  
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5.1.2 Bushaltestelle 

Ausgangsgröße für die Berechnung der Schallemission aus den Bushaltestellen im Plangebiet 

sind die Fahrbewegungen an den einzelnen Haltestellen. Der Schallleistungspegel der Halte-

stelle errechnet sich gemäß RLS-19 [5] nach folgender Gleichung: 

LW  = 63 + 10 ⋅ lg[N ⋅ n] + DP,PT                         (3) 

 
mit: 

 

N Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Parkstand und Stunde  
(An- und Abfahrt zählen als je eine Bewegung) 

n Anzahl der Parkstände auf der Parkplatzfläche bzw. -teilfläche 
= 1 je Haltestelle 

DP,PT Zuschlag nach Tabelle 6 der RLS-19 [5] für unterschiedliche Parkplatztypen PT in dB 
= 10 dB für Lkw- und Omnibus-Parkplätze / Bushaltestellen 

 

Laut den Fahrplänen /d/ werden die Haltestellen jeweils 29-mal tagsüber und 1-mal nachts 

angefahren. Mit Berücksichtigung der Fahrbewegungen „N“ (1 Bus ≙ 2 Bewegungen) und dem 

Zuschlag DP für Bushaltestellen errechnet sich folgender Schallleistungspegel je Haltestelle:  

 Tag je Haltestelle: LW = 63 + 10 lg (29*2/16*1) +10 = 78,6 dB(A)  

 Nacht je Haltestelle: LW = 63 + 10 lg (1*2/8*1) +10  = 67,0 dB(A) 

 

5.2 Schallimmissionen  

Auf Grundlage der berechneten Schallemissionen in Abschnitt 5.1 wurde eine Ausbreitungs-

rechnung gemäß RLS-19 [5] durchgeführt. Die Stützwand ist in der Ausbreitungsrechnung als 

reflektierende Fläche berücksichtigt.  

Die Berechnung bei freier Schallausbreitung zeigt auf, dass der ORWDIN18005 für ein Allgemei-

nes Wohngebiet von 55 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts im Plangebiet nicht eingehalten 

werden kann. Im vorliegenden Fall ist das Plangebiet bereits umfangreich bebaut. Um die Ab-

schirmwirkung der bereits vorhandenen Bebauung an der Hohenwarter Straße für die dahin-

terliegende Häuser darstellen zu können, werden zwei Rechenläufe durchgeführt. 

a) Berechnung der Immissionsbelastung an der geplanten Baugrenze  

maßgeblich für die 1.Häuserzeile entlang der Hohenwarter Straße  

b) Berechnung der Immissionsbelastung im WA 2 unter Berücksichtigung der bestehen-

den Bebauung im WA 1  

maßgeblich für die 2.Häuserzeile  
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Abbildung 3 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / TAG 

a) an der Baugrenze   

ORWDIN 18005 = 55 dB(A)  IGW16.BImSchV = 59 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Abbildung 4 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / NACHT 

a) an der Baugrenze 

ORWDIN 18005 = 45 dB(A)  IGW16.BImSchV = 49 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Abbildung 5 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / TAG 

b) WA 1 am Bestand – WA 2 an der Baugrenze  

ORWDIN 18005 = 55 dB(A)  IGW16.BImSchV = 59 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Abbildung 6 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / Nacht  

b) Nord am Bestand – Süd an der Baugrenze 

ORWDIN 18005 = 45 dB(A)  IGW16.BImSchV = 49 dB(A) 

große Achtecksymbole ≙ ORW überschritten / kleine Achtecksymbole ≙ ORW eingehalten 
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Wie die Berechnung zeigt, kann der ORWDIN18005 für ein Allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) 

tags und 45 dB(A) nachts nicht durchgängig eingehalten werden.  

 WA 1   

Aus Abbildung 3 und 4 ist ersichtlich, dass die Immissionsbelastung an der Nordfassade (der 

Hohenwarter Straße zugewandt) bei bis zu 69 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts liegt. Die Über-

schreitung liegt bei bis zu 14 dB(A). 

Aus Abbildung 5 und 6 kann im Bestand kann abgeleitet werden, dass an den Seitenfassaden 

mit einer Immissionsbelastung von bis zu 65 dB(A) tags und 54dB(A) nachts zu rechnen ist. 

Die Überschreitung liegt bei bis zu 10 dB(A).  

An der Hohenwarter Straße abgewandten Fassade kann zumindest der IGW16.BImSchV einge-

halten werden und je nach Reflexionen durch die neue Bebauung auch der ORWDIN18005 ein-

gehalten werden. Straßenabgewandt können auch im WA ausreichend abgeschirmte Außen-

bereiche geschaffen werden.  

 WA 2   

Die Berechnung in Abbildung 5 und 6 zeigt, dass je nach Gebäudestellung im WA 1, welche 

abschirmend wirkt, die Immissionsbelastung an der Nordfassade (der Hohenwarter Straße zu-

gewandt) noch bei bis zu 61 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts liegt. Die Immissionsbelastung 

fällt bereits deutlich geringer aus und mit Ausnahme der Fassade zur Hohenwarter Straße ist 

mit der Einhaltung des IGW16.BImSchV zu rechnen.  

Im Folgenden werden grundsätzlich mögliche Schallschutzmaßnahmen aufgezeigt. 

5.3 Schallschutzmaßnahmen 

Die Untersuchung in Kapitel 5.2 kam zu dem Ergebnis, dass durch den Straßenverkehr mit 

Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 [2] ORWDIN18005 für ein Allgemeines 

Wohngebiet von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts im Plangebiet zu rechnen ist.  

Im Bauleitplanverfahren heißt es, wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung 

von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, soll 

ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abge-

sichert werden.  

Grundsätzlich stehen für Schallminderungsmaßnahmen die folgenden Möglichkeiten zur Ver-

fügung, wobei die Maßnahmen 1 bis 2 der Maßnahme 3 vorzuziehen sind. 

1. das Einhalten von Mindestabständen 

2. die Durchführung von aktiven Schallschutzmaßnahmen und/oder 
- Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit / Verkehrslärm 
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- Einbau von lärmminderndem Asphalt / Verkehrslärm 
- Schallschutzwänden und -wällen 

3. Schallschutzmaßnahmen an den schutzwürdigen Nutzungen  

Nach Rechtsprechung können die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] (IGW16.BImSchV; 

Verkehrslärmschutzverordnung) von tags/nachts 59/49 dB(A) das Ergebnis einer gerechten 

Abwägung sein. Wie das Ergebnis zeigt, wird auch der IGW16.BImScV überschritten. Die Immis-

sionsbelastung liegt bei bis zu 69 dB(A) tagsüber und 58 dB(A) nachts. 

Im vorliegenden Fall wird für eine geordnete Nachverdichtung eine bereits bestehende Bebau-

ung überplant und das Gebiet wird bereits heute in der Form genutzt. 

zu 1) Mindestabstand  

Um den Lärmkonflikt nicht zu verschärfen, wurde im BP200 die Baugrenze im WA 1 nahezu 

entlang der bestehenden Bebauung an der Hohenwarter Straße geführt, die Schwelle der Ge-

sundheitsgefährdung wird unterschritten.  

zu 2) Geschwindigkeit / Fahrbahnbelag / Wand/Wall 

Mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h könnten die Beurteilungspegel um ca. 

3 dB(A) reduziert werden. Für einen lärmmindernden Fahrbahnbelag könnte gemäß RLS-19 

[5] ebenfalls eine Minderung um ca. 2 dB(A) erreicht werden. Bei einer Kombination beider 

Maßnahmen liegt die Verbesserung bei der vorliegenden Verkehrszusammensetzung in der 

Größenordnung von 5 dB(A). 

Bei den beschriebenen Maßnahmen handelt es sich jeweils um eine schalltechnisch wirksame 

Pegelminderung und neben dem Vorhaben würde auch die Nachbarschaft profitieren. Die 

Maßnahme kann im Rahmen der BP200 dennoch nicht in Aussicht gestellt werden.  

Ein wirksamer aktiver Schallschutz in Form einer Wand oder eines Walls ist innerstädtisch 

nicht umsetzbar und wird hier nicht weiter betrachtet. 

Zu 3).: baulicher Schallschutz  

So ist auf die Überschreitungen neben einer ausreichenden Schalldämmung der Außen-

bauteile in Kombination mit einer „architektonischen Selbsthilfe“ dafür zu sorgen, dass bei 

Neubauten die schutzbedürftigen Aufenthaltsräume über eine Fassade belüftet werden kön-

nen, an welcher zumindest der IGW16.BImschV von 59 dB(A) tagsüber für schutzbedürftige Auf-

enthaltsräume und der IGW16.BImschV von 49 dB(A) nachts für Schlaf- und Kinderzimmer einge-

halten werden kann.  

Alternativ besteht die Möglichkeit, dass der 

a. schutzbedürftige Aufenthaltsraum ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schallschat-

ten von eigenen Gebäudeteilen (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, vor-

springender Gebäudeteil) erhält, oder 
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b. vor dem zu öffnenden Fenster des schutzbedürftigen Aufenthaltsraums bauliche 

Schallschutzmaßnahmen wie Vorbauten (Prallscheiben, verglaste Loggien, Lauben-

gänge, Schiebeläden für Schlaf- und Kinderzimmer, kalte Wintergärten) oder beson-

dere Fensterkonstruktionen (Kastenfenster) für schutzbedürftige Aufenthaltsräume 

vorgesehen werden.  

Ziel der o.g. Maßnahmen soll sein, dass insbesondere nachts, unabhängig von einer fenster-

unabhängigen Lüftungseinrichtung, mit einer der oben genannten Maßnahmen die Möglichkeit 

für die Bewohner besteht, dass die Schlafräume über ein gekipptes Fenster belüftet werden 

können und ein mittlerer Innenraumpegel von 30 dB nicht überschritten wird. Aufgrund dessen 

schlagen wir vor, dass in Schlaf- und Kinderzimmern, nur für den Fall, dass die obigen Maß-

nahmen nicht umgesetzt werden, eine fensterunabhängige schallgedämmte Lüftungseinrich-

tung als mögliche Maßnahme zugelassen werden soll. 

Nebenräume wie Dielen, Bäder, WC´s, Abstellräume, Treppenhäuser oder glw. dürfen ohne 

zusätzliche bauliche Maßnahmen angeordnet werden. 

Im Hamburger Leitfaden „Lärm in der Bauleitplanung 2010“ werden erzielbare Pegeldifferen-

zen in Kombination von Fenster und Vorbau angegeben, siehe Anlage 3.  

Außenwohnbereiche: 

Der Schutz von Außenwohnbereichen ist in der Bauleitplanung bisher nicht geregelt. Da Au-

ßenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen), die dem Wohnen zugeordnet sind, 

auch am Schutzbedürfnis der Wohnnutzungen teilnehmen, sind Maßnahmen zum Schutz der 

Außenwohnbereiche in belasteten Bereichen dennoch zu empfehlen, bzw. notwendig.  

Für Außenwohnbereiche wird von einer höheren Lärmerwartung ausgegangen als für innen-

liegende Wohnbereiche. Gleichwohl müssen auch in Außenwohnbereichen Kommunikations- 

und Erholungsmöglichkeiten gewährleistet sein (vgl. VGH Mannheim, Urt. v. 17.06.2010 – 5 S 

884/09). Es ist davon auszugehen, dass gesunde Aufenthaltsverhältnisse jedenfalls noch ge-

wahrt sind, wenn an den Außenwohnbereichen der Beurteilungspegel im Bereich der Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] für ein Mischgebiet (von bis zu 64 dB(A), vgl. 16. BIm-

SchV für Verkehrslärm) [4] am Tag noch eingehalten wird. Die Schutzwürdigkeit ist dabei auf 

die üblichen Nutzungszeiten am Tag beschränkt, da die Außenwohnbereiche regelmäßig nur 

innerhalb der Tagzeit (6:00 – 22:00 Uhr) genutzt werden.  

Für das vorliegende Vorhaben im innerstädtischen Bereich empfehlen wir, Außenbereiche an 

der Nordfassade entlang der Hohenwarter (Immissionsbelastung > 64 dB(A)) nur zuzulassen, 

wenn diese entsprechend abgeschirmt werden, z.B. mit einer Balkonverglasung, die für den 

Schutz des Außenbereichs auch beweglich sein kann. In nachfolgender Abbildung ist informa-

tiv dargestellt, wie sich ein teilumbauter Balkon abschirmend auswirkt.  
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Abbildung 7 Immissionsbelastung hinter einem teilumbauten Balkon TAG,  

Durchgangsdämmung ≥ 25 dB 

Beispiel TAG ohne Abschirmung 69 dB – Quelle verläuft im Osten 

Südseite offen,  

 
Minderung 6 dB 

*  Bei einer beweglichen Verglasung üblicherweise nicht zu erreichen.   

Das erforderliche Gesamtschalldämm-Maß der Außenbauteile R´w,ges von schutzbedürfti-

gen Aufenthaltsräumen wird entsprechend Kapitel 3.3 über den maßgeblichen Außenlärmpe-

gel La unter Berücksichtigung des Verkehrslärms (Straße Prognose 2040) und des Immissi-

onsrichtwerts nach TA Lärm [3] abgeleitet.  

Die Pegeldifferenz Tag minus Nacht liegt im vorliegenden Fall bei > 10 dB, so dass der Nacht-

zeitraum nicht getrennt zu betrachten ist. Der maßgebliche Außenlärmpegel liegt im vorliegen-

den Fall bei bis 72 dB(A).   
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6 GEWERBEANLAGEN  

6.1 Schallemissionen 

Nennenswerter gewerblicher Anlagenlärm ist im Einflussbereich des BP200 nicht vorhanden. 

Vorsorglich werden dennoch die Bäckereifiliale Ecke Hohenwarter Straße / Wolfstraße und die 

Sparkassenfiliale Ecke Hohenwarter Straße / Radlberg schalltechnisch betrachtet.  

Beide „Betriebe“ liegen im Erdgeschoss, ab dem Obergeschoss wird jeweils gewohnt. In Rich-

tung BP200 sind jeweils Kundenstellplätze situiert, die im Folgenden erfasst und beurteilt wer-

den. HINWEIS: Nachts ist mit Überschreitungen zu rechnen, wenn der Abstand von 28 m zwi-

schen Stellplatz und Immissionsort im WA unterschritten wird. Dies trifft an der Bäckereifiliale 

bereits heute zu. Ein Betrieb in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr wird an der Filiale nicht be-

trachtet. 

Die Berechnung der Schallemissionen auf dem Parkplatz erfolgt gemäß Parkplatzlärmstudie 

des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (Heft 89) [10] nach dem sog. zusammenge-

fassten Verfahren (Normalfall): 

 Lwr = Lwo + KPA + KI + KD + Kstro + 10 lg(B xN)                                                             (4) 

mit:  

Lwo  =  63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung / h 

Zuschläge  

KPA  =  Zuschlag für Parkplatzart  

KI  =  Taktmaximalpegelzuschlag    

KD  =  Durchfahrverkehr = 2,5 log (fxB-9), ab mehr als 10 Stellplätze 

Kstro  =  Zuschlag für Straßenoberflächen  

Frequentierung 

f  =  Stellplatz je Einheit der Bezugsgröße 

B  =  Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze) 

N  =  Bewegungshäufigkeit = Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und h 

B x N  =  alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche 

Die Zuschläge KPA = 0, KI = 4 und Kstro = 0 werden gemäß Parkplatzlärmstudie [10] Tab. 34 für 

Besucher- und Mitarbeiterparkplätze mit asphaltierten Fahrgassen zugewiesen. Keine der Nut-

zungen hat einen Parkplatz mit mehr als 10 Stellplätzen KD = 0.  

Angaben über die Frequentierung liegen nicht vor. Für die Prognose wird Worst-Case ange-

nommen, dass tagsüber während der Öffnungszeit, 300 Pkw-Bewegungen an jeder Filiale 

stattfinden, dies entspricht dem Anhaltswert der Parkplatzlärmstudie [10] für einen Discounter 

mit einer Verkaufsfläche von 110 m². Der Ansatz liegt aus unserer Sicht auf der sicheren Seite 

und die Warenlieferung ist mit dem Ansatz mit abgedeckt. 

 Parkplatz je Filiale Lwr = 63 + 0 + 4  + 0 + 0 + 10 lg(300/16) = 79,7 dB(A)    
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6.2 Schallimmissionen und Beurteilung 

Auf Grundlage der in Kapitel 6.1 genannten Emissionsansätze wurde eine Ausbreitungsrech-

nung nach ISO 9613-2 [11] mit dem Berechnungsprogramm CadnaA durchgeführt. Es handelt 

sich um eine detaillierte Prognose unter Berücksichtigung des A-bewerteten Schallleistungs-

pegels bei 500 Hz, TA Lärm A 2.3 [3]. In der Ausbreitungsrechnung wurde vorsorglich der 

Ruhezeitenzuschlag für ein WA berücksichtigt. 

Abbildung 8 Immissionsbelastung im kritischsten Geschoss / Tag  

bei 300 Pkw-Bewegungen tagsüber 

ORWDIN 18005 ≙  IRWTALärm 55 dB(A) 

Bäckereifiliale Sparkassenfiliale 

 

 

Wie das Ergebnis zeigt, ist bei der Nutzung tagsüber mit keiner Überschreitung zu rechnen. 

Nachts (06:00 – 22:00 Uhr) wäre an der Bäckereifiliale bereits heute durch das Türenschließen 

mit Überschreitungen des Spitzenpegelkriteriums zu rechnen.  

 

7 TEXTVORSCHLAG FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN 

7.1 Begründungsvorschlag 

Die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm beabsichtigt das Wohngebiet südlich der Hohenwarter Straße 

zwischen der Sudetenstraße im Westen, dem Radlberg im Osten und der Äußeren Quellen-

gasse im Süden mit dem Bebauungsplan Nr. 200 „Südlich der Hohenwarter Straße“ zu über-

planen. Der Bebauungsplan umfasst ein Gebiet mit bereits bestehenden Bebauungen und 

dient der Nachverdichtung. Die Gebietsart wird, entsprechend der Darstellung im Flächennut-

zungsplan, als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer Wandhöhe von 9,5 m festgesetzt und 
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gegliedert in ein WA 1 (1.Häuserzeile entlang der Hohenwarter Straße) und in ein WA 2 

(2.Häuserzeile in Bezug auf die Hohenwarter Straße). 

Nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen auch die Anforde-

rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Der Schallschutz wird 

dabei für die Praxis durch die DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" konkretisiert.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt 

und die Immissionsbelastung aus dem Straßenverkehr, den Bushaltestellen, der Bäckerei- und 

Sparkassenfiliale berechnet und beurteilt (CHC, Proj. Nr. 2759-2023, August 2023).  

Im Bl.1 der DIN 18005 sind entsprechend der schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. Bauflächen, 

Baugebiete, sonstige Flächen) Orientierungswerte für die Beurteilung genannt. Ihre Einhaltung 

oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebie-

tes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 

Lärmbelastung zu erfüllen. Für Gewerbelärm wird in Ergänzung zur DIN 18005 die „Techni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm:1998) als fachlich fundierte Erkenntnis-

quelle zur Bewertung herangezogen. 

Als wichtiges Indiz für die Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen durch Verkehrslärmim-

missionen können die Immissionsgrenzwerte der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung 

(Verkehrslärmschutzverordnung), welche streng genommen ausschließlich für den Neubau 

und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen gelten, herangezogen werden.  

Tabelle: Übersicht Beurteilungsgrundlagen (Angaben in dB(A))  

Anwendungs- 
bereich 

Planung Verkehr Gewerbe 

Vorschrift 
DIN 18005  

Teil 1, BL 1,  
Ausgabe 2023 

16.BImSchV 
Ausgabe 1990/2020 

TA Lärm  
Ausgabe 1998 

Nutzung 

Orientierungswert  
(ORWDIN 18005) 

Immissionsgrenzwert 
(IGW16.BImSchV) 

Immissionsrichtwert  
(IRWTA-Lärm) 

Tag Nacht* Tag Tag Nacht Nacht 

Allgemeine  
Wohngebiete (WA) 

55 45 (40) 59 55 40 49 

* in Klammern: gilt für Gewerbe und Sport- und Freizeitanlage 

 

 Einwirkender Straßenverkehr  

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass durch den Straßenverkehr der Orientierungs-

wert nach Bl.1 der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ für ein Allgemeines Wohngebiet 

von 55 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts nicht durchgehend eingehalten werden kann.  

Die Immissionsbelastung liegt im WA 1 an der Hohenwarter Straße zugewandten Fassade bei 

bis zu 69 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts. Auch der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV 
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(Verkehrslärmschutzverordnung), maßgebliche Beurteilungsvorschrift für den Neubau oder 

die wesentliche Änderung von Verkehrswegen, wird am Tag sowie in der Nacht überschritten. 

Die Berechnung zeigt auch, dass lärmabgeschirmte Bereiche vorhanden sind und ruhige Au-

ßenbereiche geschaffen werden können. Im WA 2 fällt die Immissionsbelastung durch die Ab-

schirmende Wirkung der Bebauung im WA 1 bereits deutlich geringer aus, und mit Ausnahme 

der Fassade zur Hohenwarter Straße ist zumindest mit der Einhaltung des IGW16.BImSchV zu 

rechnen.  

Das Plangebiet ist bereits umfangreich bebaut und ein Abrücken der Bebauung ist nicht mög-

lich. Mit einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h könnte die Im-

missionsbelastung um ca. 3 dB(A) reduziert werden. Mit einem lärmmindernden Fahrbahnbe-

lag könnte die Immissionsbelastung ebenfalls um ca. 2 dB(A) reduziert werden. Bei Kombina-

tion beider Maßnahmen um ca. 5 dB(A). Maßnahmen an der Straße können im Rahmen des 

Bebauungsplans nicht in Aussicht gestellt werden.  

Eine wirksame Schallschutzwand oder ein Wall ist innerstädtisch nicht möglich, so dass ein 

baulicher Schallschutz, d.h. Maßnahmen am Gebäude selbst, im Bebauungsplan festgesetzt 

wird. Die Maßnahmen betreffen Neu- oder Erweiterungsbauten. Mit der Maßnahme sind ge-

sunde Wohnverhältnisse im Gebäudeinneren gewahrt. Für Außenbereiche einer Wohnung, 

die an der Bebauung entlang der Hohenwarter Straße an der Nordfassade situiert werden, 

wird eine Abschirmung (Balkonverglasung) festgesetzt.  

Mit den vorgeschlagenen Festsetzungen sind aus schalltechnischer Sicht gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse in den Räumen gewährleistet und ein angemessener Außenbereich vor-

handen.  

 Einwirkender Gewerbelärm 

Die Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass der Immissionsrichtwert der TA Lärm:1998 für 

ein allgemeines Wohngebiet tagsüber eingehalten wird.  

Nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) ist mit Überschreitungen durch das Türenschließen zu rechnen, 

wenn der Abstand zwischen Stellplätzen und Immissionsort 28 m unterschreitet. Dies triff an 

der Bäckereifiliale zu. Durch den Bebauungsplan kommt es für den Betrieb zu keiner zusätzli-

chen Einschränkung, da bereits heute der Immissionsrichtwert für ein Wohngebiet die An- und 

Abfahrt in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr überschritten wird.  
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7.2 Festsetzungsvorschlag für Neu- und Erweiterungsbau 

Dem Festsetzungsvorschlag liegt zugrunde, dass in Hinblick auf den Gewerbelärm keine 

Schallschutzmaßnahmen festgesetzt werden. 

1. Bau-Schalldämm-Maß R`w.ges. 

Außenflächen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen müssen mindestens folgendes 

Gesamtschalldämm-Maß R´w,ges nach DIN 4109 erreichen: 

 WA1 

Nordfassade (≙ Richtung Hohenwarter Straße)   R´w,ges  = 42 dB  

West- und Ostfassade (≙ seitlich der Hohenwarter Straße) R´w,ges  = 38 dB 

Südfassade (≙ abgewandt der Hohenwarter Straße)  R´w,ges  = 30 dB 

 WA2 

Nordfassade (≙ Richtung Hohenwarter Straße)   R´w,ges  = 34 dB  

West- und Ostfassade (≙ seitlich der Hohenwarter Straße) R´w,ges  = 31 dB 

Südfassade (≙ abgewandt der Hohenwarter Straße)  R´w,ges  = 30 dB 

2. Grundrissorientierung  

Zum Belüften notwendige Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach 

DIN 4109 sind an den folgenden Fassaden nicht zulässig.  

 WA 1 

Nordfassade (≙ Richtung Hohenwarter Straße)   

West- und Ostfassade (≙ seitlich der Hohenwarter Straße) 

 

 WA 2 

Nordfassade (≙ Richtung Hohenwarter Straße)   

 

Alternativ besteht die Möglichkeit, dass: 

a. der schutzbedürftige Aufenthaltsraum ein zum Lüften geeignetes Fenster im Schall-

schatten von eigenen Gebäudeteilen (z.B. eingezogener Balkon, teilumbauter Balkon, 

vorspringendes Gebäudeteil) erhält  

oder 

b. vor dem zu öffnenden Fenster des schutzbedürftigen Aufenthaltsraums bauliche 

Schallschutzmaßnahmen wie Vorbauten (Prallscheiben, verglaste Loggien, Lauben-

gänge, Schiebeläden für Schlaf- und Kinderzimmer, kalte Wintergärten) oder beson-

dere Fensterkonstruktionen für schutzbedürftige Aufenthaltsräume vorgesehen wer-

den. 
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3. Grundrissorientierung für Außenwohnbereiche im WA 1 

 Dem Wohnen zugeordnete Außenbereiche (z.B. Loggien, Balkone, Terrassen) sind an 

der Nordfassade Fassade zur Hohenwarter Straße in einem Abstand von < 20 m zur 

Fahrbahnmitte der Hohenwarter Straße nicht zulässig.  

 An den West- und Ostfassaden zur Hohenwarter Straße in einem Abstand von < 20 m 

sind dem Wohnen zugeordnete Außenbereiche (z.B. Loggien, Balkone, Terrassen) 

durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie Vorbauten (Glasscheiben, ver-

glaste Loggien, etc.) abzuschirmen. Ein Verkehrslärmpegel von 64 dB(A) am Tag darf 

dort nicht überschritten werden.   

 

7.3 Hinweise 

 Die in der Festsetzung genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische 

Untersuchung können zu den üblichen Öffnungszeiten in der Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm 

eingesehen werden. 

 Mit dem Bauantrag ist unaufgefordert ein Nachweis nach Ziffer 1 bis 3 der Festsetzung, 

der Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm vorzulegen.  

 Ausnahmsweise kann von den Festsetzungen Ziffer 1 bis 3 der Festsetzung abgewi-

chen werden, wenn durch Begutachtung im Rahmen des Bauantrags damit vermin-

derte Anforderungen durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wer-

den. 

 Fensterunabhängige schallgedämmte Lüftungseinrichtungen sind grundsätzlich mög-

lich, sofern das Gesamtbauschalldämm-Maß nach Punkt 1 eingehalten wird. 

 Bei den festgesetzten Bau-Schalldämm-Maßen handelt es sich um Mindestanforde-

rungen nach DIN 4109:2018 „Schallschutz im Hochbau“ unter Berücksichtigung des 

Verkehrslärms (Straße Prognose 2040) und des Immissionsrichtwerts der TA Lärm für 

ein Allgemeines Wohngebiet in Bezug auf den Gewerbelärm. 

 Neben dem einzahligen Schalldämm-Maß Rw wird bei Bauteilen heute zusätzlich ein 

Spektrum-Anpassungswert „C“ angegeben (Rw (C; Ctr) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) 

dB. Der Korrekturwert „Ctr“ berücksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung 

des Bauteils im städtischen Straßenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, 

dass die Anforderung an die Schalldämmung der Bauteile mit Berücksichtigung des Ctr 

– Werts erfüllt wird. 

 Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen außenliegenden Klima- und Heizgeräten 

(z.B. Luftwärmepumpen) oder technischen Anlagen für die Belüftung muss in der Nach-

barschaft den Immissionsrichtwert der TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten 

und darf am Immissionsort nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geräu-

sche ist die DIN45680:2020-06 zu beachten. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm beabsichtigt das Wohngebiet südlich der Hohenwarter Straße 

zwischen der Sudetenstraße im Westen, dem Radlberg im Osten und der Äußeren Quellen-

gasse im Süden mit dem Bebauungsplan Nr. 200 „Südlich der Hohenwarter Straße“ (BP200) 

zu überplanen. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan bereits als Wohngebiet dargestellt.  

Der Bebauungsplan umfasst ein Gebiet mit bereits bestehenden Bebauungen und dient der 

Nachverdichtung. Die Gebietsart wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer zulässigen 

Wandhöhe von 9,5 m festgesetzt. Der Bauraum wird für die übersichtlichere schalltechnische 

Festsetzung in eine WA 1 (1.Baureihe entlang der Hohenwarter Straße) und in ein WA 2 (2. 

Baureihe entlang der Hohenwarter Straße) gegliedert. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt 

und die Immissionsbelastung aus dem Straßenverkehr (Hohenwarter Straße), den Bushalte-

stellen Radlberg“ und „Schmellerstraße“ der Linie 2 an der Hohenwarter Straße und Gewer-

bebetrieben (Bäckereifiliale und Sparkassenfiliale) berechnet und beurteilt.  

 Einwirkender Straßenverkehr 

Die Untersuchung kam in Kapitel 5 zu dem Ergebnis, dass durch den Straßenverkehr der Ori-

entierungswert nach Bl. 1 der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ [2] für ein Allgemeines 

Wohngebiet von 55 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts nicht durchgehend eingehalten wer-

den kann. Die Immissionsbelastung liegt im WA 1 (entlang der Hohenwarter Straße) bei bis zu 

69 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts. Im WA 2 fällt die Immissionsbelastung durch die Abschir-

mende Wirkung der Bebauung im WA 1 bereits deutlich geringer aus, und liegt bei bis zu 

69 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts.  

Nach Rechtsprechung können die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärm-

schutzverordnung) [4] von tags/nachts 59/49 dB(A) das Ergebnis einer gerechten Abwägung 

sein. Wie das Ergebnis in Kapitel 5.2 zeigt, wird auch der IGW16.BImScV überschritten.  

In Kapitel 5.3 wurden grundsätzlich mögliche Schallschutzmaßnahmen für die Abwägung auf-

gezeigt und in Kapitel 7 ein Festsetzungsvorschlag für eine architektonische Selbsthilfe aus-

gearbeitet. Außenbereiche für eine Wohnung, die an der Nordfassade in einem Abstand von 

< 20 m zur Hohenwarter Straße orientiert werden nicht zugelassen.  

Die Festsetzung betrifft nur Neu- und Erweiterungsbauten. 

 Einwirkender Gewerbelärm 

Die Untersuchung kam in Kapitel 6 zu dem Ergebnis, dass der Immissionsrichtwert der TA 

Lärm:1998 [3] für ein Allgemeines Wohngebiet tagsüber eingehalten wird.  

Nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) ist mit Überschreitungen durch das Türenschließen zu rechnen, 

wenn der Abstand zwischen Stellplätzen und Immissionsort 28 m unterschreitet. Dies triff an 
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der Bäckereifiliale zu. Durch den Bebauungsplan kommt es für den Betrieb zu keiner zusätzli-

chen Einschränkung, da bereits heute der Immissionsrichtwert für ein Wohngebiet die An- und 

Abfahrt in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr überschritten wird.  

 Allgemein 

In Kapitel 7 wurde ein Festsetzungsvorschlag für die Neu- und Erweiterungsbauten 

ausgearbeitet, dem liegt zugrunde, dass keine Schallschutzmaßnahmen in Hinblick auf den 

Gewerbelärm getroffen werden.  

Mit den vorgeschlagenen Festsetzungen sind aus schalltechnischer Sicht gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse in den Räumen gewährleistet.  

Die in der Festsetzung genannten Normen und Richtlinien müssen zur Einsicht vorliegen. 

C. Hentschel 
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10 ANLAGENVERZEICHNIS 

1 Lageplan 

2 Verkehrszahlen  

3 Auszug aus dem Hamburger Leitfaden „Lärm in der Bauleitplanung 2010 
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Anlage 2 
Verkehr 

 
Anlage 2.1  

Verkehrsaufkommen Hohenwarter Straße  

 



Vorabzug VA A 
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Anlage 2.2 
längenbezogener Schallleistungspegel Hohenwarter Straße 

 

Grundlage für die Prognose  
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Anlage 3 

Auszug aus dem Hamburger Leitfaden  
„Lärm in der Bauleitplanung 2010“ 

 

Auszug aus dem Hamburger Leitfaden über die erzielbare Dämmung von Vorbauten  

 

Ziel ist, dass im Raum ein Pegel von 30 dB(A) nicht überschritten wird. Hierbei ist gemäß 

VDI 2719 zum berechneten Wert (Kapitel 6‘) ein Zuschlag von 3 dB(A) zu berücksichtigen.  

Z.B. notwendige Gesamtpegeldifferenz für einen berechneten Nachtpegel von z.B. 58 dB(A) 

Gesamtpegeldifferenz = 58 + 3 - 30 = 31 dB(A) 

 

 

 

 


